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Allgemeinverfügung zur Umsetzung der Bekanntmachung des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) 
nach § 79 Abs. 5 Arzneimittelgesetz (AMG) vom 19.04.2023 (Banz AT 25.04.2023 B4)  
bezüglich des Versorgungsmangels der Bevölkerung mit antibiotikahaltigen Säften für Kinder 
 
Die folgende Allgemeinverfügung ergeht auf Grundlage von § 79 Abs. 5 des Arzneimittelgesetzes (AMG) vom              
12. Dezember 2005 (BGBI. I S. 3394) in der z. Z. geltenden Fassung i. V. m. § 1 Abs. 2 Nr. 3a der Verordnung über 
die Zuständigkeiten im Humanarzneimittel-, Medizinprodukte- und Apothekenwesen sowie auf dem Gebiet des Schut-
zes vor nichtionisierender Strahlung bei der Anwendung am Menschen vom 25. Januar 2022 (GV. NRW. S. 100) in 
der z. Z. geltenden Fassung sowie der Bekanntmachung des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) vom               
19. April 2023 (Banz AT 25.04.2023 B4). 
 

Allgemeinver fügung 
 
Regelungen  
Die Regelungen dieser Allgemeinverfügung gelten für öffentliche Apotheken, die ihren Sitz im Gebiet der kreisfreien 
Stadt Remscheid haben.  
 
I. Gestattung  
Den öffentlichen Apotheken im Gebiet der kreisfreien Stadt Remscheid wird in Bezug auf in der Bundesrepublik 
Deutschland nicht zugelassene antibiotikahaltige Säfte für Kinder folgende Abweichung von § 73 Abs. 3 Nr. 1 AMG 
gestattet:  
 Die Bestellung der betreffenden Arzneimittel durch die Apotheken kann erfolgen, ohne dass der jeweiligen Apo-

theke zu diesem Zeitpunkt eine Bestellung einer einzelnen Person und eine Verschreibung für das betreffende 
Arzneimittel vorliegen.  

 Eine Bevorratung der betreffenden Arzneimittel kann in angemessenem Umfang bis zu einem 4-Wochenvorrat, 
zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Versorgung der Kunden der Apotheke, erfolgen.  

 Diese Ausnahme gilt nur für Arzneimittel, die aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder anderen Vertrags-
staaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum bezogen werden. 

 
Die weiteren Vorgaben des § 73 Abs. 3 AMG bleiben unberührt. 
 
Die nach § 18 Apothekenbetriebsordnung (ApBetrO) in jedem Fall der Verbringung aufzuzeichnenden Angaben sind 
durch die Apotheke vorzuhalten und auf Verlangen der zuständigen Aufsichtsbehörde unverzüglich bereitzustellen.  
 
Hinweis:  
Die Beratungspflichten, die sich aus § 20 Apothekenbetriebsordnung (ApBetrO) ergeben, sind zu beachten. 
 
II. Geltungsdauer  
Diese Allgemeinverfügung tritt am Tag nach ihrer Bekanntgabe in Kraft.  
 
Die Gestattung gilt bis einschließlich 30.06.2024.  
 
Sollte das Bundesministerium für Gesundheit bereits zuvor feststellen, dass ein Versorgungsmangel oder eine bedroh-
liche übertragbare Krankheit im Sinne des § 79 Abs. 5 AMG nicht mehr vorliegt, endet diese Gestattung mit dem 
Zeitpunkt der Feststellung und Bekanntmachung. Maßgebend ist der Tag nach der entsprechenden öffentlichen Be-
kanntmachung des Bundesministeriums für Gesundheit im Bundesanzeiger. 
 
Diese Allgemeinverfügung kann jederzeit ganz oder teilweise widerrufen oder mit Nebenbestimmungen versehen wer-
den. 
 
Begründung  
Die hierfür erforderliche Feststellung des Bundesministeriums für Gesundheit nach § 79 Abs. 5 Satz 5 AMG liegt 
durch die Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 19.04.2023 veröffentlicht am 25.04.2023 (BAnz AT 25.04.2023 
B4) vor. Konkret hat das BMG folgendes festgestellt:   

„Auf Grund des § 79 Absatz 5 des Arzneimittelgesetzes (AMG) macht das Bundesministerium für Gesundheit 
bekannt: 
Derzeit besteht nach Mitteilung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte in Deutschland ein 
Versorgungsmangel mit antibiotikahaltigen Säften für Kinder. Bei antibiotikahaltigen Arzneimitteln in Form von 
Säften handelt es sich um Arzneimittel, die zur Vorbeugung oder Behandlung lebensbedrohlicher Erkrankungen 
eingesetzt werden. Für diese Arzneimittel steht oftmals keine alternative gleichwertige Arzneimitteltherapie zur 
Verfügung. Diese Feststellung ermöglicht es den zuständigen Behörden der Länder, nach Maßgabe des § 79 Absatz 
5 und 6 AMG im Einzelfall ein befristetes Abweichen von den Vorgaben des AMG zu gestatten. Das Bundesmi-
nisterium für Gesundheit wird bekannt machen, wenn der Versorgungsmangel nicht mehr vorliegt.“ 

 

Amtliche Bekanntmachungen 
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Durch diese Allgemeinverfügung wird der legitime Zweck erreicht, die Versorgung der Bevölkerung mit antibiotikahal-
tigen Säften für Kinder sicherzustellen. Die getroffene Maßnahme ist geeignet, da den Apotheken eine weitere Mög-
lichkeit zur Beschaffung und Bevorratung entsprechender Arzneimittel eröffnet wird. Die Maßnahme ist auch ange-
messen und auf das erforderliche Maß begrenzt, da sich diese Allgemeinverfügung darauf beschränkt, den Apotheken 
die Bestellung der betreffenden Arzneimittel ohne vorliegende Bestellung einzelner Personen sowie eine Bevorratung 
bis zu einem Vierwochenbedarf aus EU- Ländern oder Staaten der EWR zu gestatten. Die weiteren Voraussetzungen 
des § 73 Abs. 3 AMG sind einzuhalten. Überdies ist die Maßnahme auf den Versorgungsmangel befristet und endet 
spätestens, wenn die Mangellage für beendet erklärt wird. 
 
Der Widerrufsvorbehalt stützt sich auf § 36 Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen und er-
möglicht es der Behörde ggf. kurzfristig zu reagieren, wenn dies insbesondere aus Gründen der Arzneimittelsicherheit 
erforderlich sein sollte. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung  
Gegen diese Verfügung können Sie Klage erheben:  
 
Wie? Schriftlich oder mündlich zur Niederschrift. Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Do-

kuments an die elektronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die 
Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verant-
wortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Über-
mittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung ge-
eigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die 
technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Be-
hördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 
3803). 
 
Vorbereitende Schriftsätze und deren Anlagen sowie schriftlich einzureichende Anträge und Erklärungen, die 
durch einen Rechtsanwalt, durch eine Behörde oder durch eine juristische Person des öffentlichen Rechts ein-
schließlich der von ihr zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse eingereicht wer-
den, sind als elektronisches Dokument zu übermitteln. Gleiches gilt für die nach diesem Gesetz vertretungsbe-
rechtigten Personen, für die ein sicherer Übermittlungsweg nach § 55a Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 VwGO zur Verfügung 
steht. 
 
Zur Niederschrift bedeutet, dass Sie beim Verwaltungsgericht persönlich erscheinen und erklären, dass Sie Klage 
erheben möchten. Der Urkundsbeamte oder die Urkundsbeamtin verfasst dann die Niederschrift nach Ihren 
Angaben. 
 

 Die Klage muss enthalten: 
 
- Name der Person, die Klage erhebt 
 
- Name der Behörde, die den Bescheid  
   erlassen hat (Stadt Remscheid) 
 
- Angaben zur behördlichen Entscheidung,  
   gegen die Klage eingereicht wird 
 

Die Klage soll enthalten: 
 
- den Bescheid, gegen den Sie Klage erheben  
   (Original oder Kopie) 
 
- Angaben zum Ziel der Klage 
 
- Tatsachen und Beweismittel,  
   auf die Sie Ihre Klage stützen 

Wann? Innerhalb eines Monats, nachdem Ihnen das Schreiben bekannt gegeben wurde.  
Beachten Sie, dass Ihre Klage innerhalb der Monatsfrist bei Gericht angekommen sein muss. 
 

Wo? Beim Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstr. 39, 40213 Düsseldorf 
 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 
 
Sie können auch eine andere Person bevollmächtigen, für Sie Klage zu erheben. Aber auch diese Person muss die 
Klage innerhalb eines Monats einlegen. Wird diese Frist nicht eingehalten, geht dies zu Ihren Lasten. 
 
Bei einer Klage können Ihnen Kosten entstehen. Mögliche Unstimmigkeiten können ggf. auch ohne Klage geklärt 
werden. Für diesen Fall empfehle ich Ihnen, sich zuvor mit mir in Verbindung zu setzen. Beachten Sie jedoch, dass 
die Monatsfrist sich hierdurch nicht verlängert. Wenn Sie letztlich doch Klage erheben, muss Ihre Klage innerhalb der 
Monatsfrist bei Gericht angekommen sein.  
 
Remscheid, den 18. Dezember 2023  
gez. Burkhard Mast-Weisz 
Oberbürgermeister 
 

 
 

http://www.justiz.de/


Amtsblatt für die Stadt Remscheid  Seite 4 

 

Sonderausgabe / 28. Jahrgang / Donnerstag, 21. Dezember 2023 

Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes der eigenbetriebsähnlichen  
Einrichtung der Stadt Remscheid „Technische Betriebe Remscheid“ für das Wirtschaftsjahr 2022 
 
Gemäß § 26 Absatz 4 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) i. V. m. § 3 
Absatz 5 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei  Eigenbetrieben und prüfungspflich-
tigen Einrichtungen (JAP DVO) wird nachfolgend der Jahresabschluss der Technischen Betriebe Remscheid für das 
Geschäftsjahr 01.01.2022 - 31.12.2022 öffentlich bekannt gemacht. 
 
1. Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes der eigenbetriebsähnlichen  
 Einrichtung „Technische Betriebe Remscheid“ für das Wirtschaftsjahr 2022 
 
Der Rat der Stadt Remscheid hat basierend auf der Beschlussempfehlung des Betriebsausschusses vom 29.11.2023 in 
seiner Sitzung am 07.12.2023 folgenden Beschluss gefasst:  
 
1. Der Jahresabschluss 2022 sowie der Lagebericht für den Eigenbetrieb Technische Betriebe Remscheid mit dem 

Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft RSM Breidenbach und Partner PartG mbB wird wie folgt 
festgestellt: 

 
 a) Bilanz zum 31.12.2022 
  Aktiva und Passiva je:    306.180.149,11 Euro 
  
 b)  Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2022 
  Jahresgewinn      4.079.248,78 Euro 
 
2. Vom Jahresgewinn in Höhe von 4.079.248,78 Euro wird ein Betrag in Höhe von 2.000.000,00 EURO an die 
 Stadt Remscheid ausgeschüttet.  
 
3. Der restliche Gewinn des Wirtschaftsjahres 2022 in Höhe von 2.079.248,78 EURO wird auf neue Rechnung        

vorgetragen.  
 
4. Dem Betriebsausschuss wird für das Wirtschaftsjahr 2022 Entlastung erteilt. 
 
Zusätzlich hat der Betriebsausschuss der Technischen Betriebe Remscheid in seiner Sitzung am 27.11.2023 beschlos-
sen: 
 
5. Der Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 2022 Entlastung erteilt. 
 
2. Abschließender Vermerk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
 RSM Breidenbach und Partner PartG mbB, Wuppertal vom 28.09.2022 
 
Der Betriebsausschuss der Technischen Betriebe Remscheid hat am 06.09.2022 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
RSM Breidenbach und Partner PartG mbB, Wuppertal mit der Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 
31.12.2022 beauftragt.  
 
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft RSM Breidenbach und Partner PartG mbB, Wuppertal hat mit Datum vom 
10.11.2023 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. 
 
„An die Technischen Betriebe Remscheid 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der Technischen Betriebe Remscheid - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 
2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 
sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber 
hinaus haben wir den Lagebericht der Technischen Betriebe Remscheid für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 
bis zum 31. Dezember 2022 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse  
 
 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsver-

ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grunds-
ätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2022 sowie seiner Er-
tragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 und 

 
 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffen-

des Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der EigVO NRW und stellt die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 102 Abs. 8 der Gemeindeordnung für das Land NRW (GO NRW) i.V.m. § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären 
wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des La-
geberichts geführt hat. 
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Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 102 Abs. 3 und Abs. 
5 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist 
im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ un-
seres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstim-
mung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und unsere sonstigen deutschen Be-
rufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlang-
ten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses  
für den Jahresabschluss und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der 
EigVO NRW in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind 
die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlus-
ses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des            
Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, 
Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Dar-
über hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.  
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein unter 
Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der EigVO NRW entspricht 
und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Auf-
stellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der EigVO NRW zu ermögli-
chen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.  
 
Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebs zur 
Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.  
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von we-
sentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 
unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie 
in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den Vorschriften der EigVO NRW entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet.  
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit 
§ 102 Abs. 3 und Abs. 5 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstel-
lung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als 
wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und des Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressa-
ten beeinflussen.  
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.  
Darüber hinaus 
 
 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstel-

lungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese 
Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei 
Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte 
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten kön-
nen. 
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 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem 

und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu 
planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben. 

 
 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden 

sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusam-
menhängenden Angaben. 

 
 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-

nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prü-
fungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten be-
steht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit auf-
werfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, 
im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu 
machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen 
unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prü-
fungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb 
seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 
 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben 

sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahres-
abschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen 
Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
des Eigenbetriebs vermittelt. 

 
 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von 

ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs. 
 
 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Anga-

ben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbeson-
dere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen An-
nahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. 
Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annah-
men geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von 
den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitpla-
nung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsys-
tem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“ 
 
3. Bilanz zum 31. Dezember 2022 
 

AKTIVA 31.12.2022 PASSIVA 31.12.2022 

 €  € 

A. Anlagevermögen  A. Eigenkapital  

    

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.155.093,28 I. Stammkapital 5.000.000,00 

    

II. Sachanlagen  II. Rücklagen  

    

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   Kapitalrücklage 95.042.357,81 

    mit Betriebs, Geschäfts- und anderen Bauten 20.147.751,31   

2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte     

    mit Wohnbauten 678.652,16 III. Verlust  

3. Grundstücke ohne Bauten 16.928.532,27 1. Gewinnvortrag 16.282.209,31 

4. Anlagen der Abwasserbeseitigung, Abfall-  2. Jahresgewinn 4.079.248,78 

    beseitigung, Straßenreinigung und Deponie 228.774.622,64   

    Sonstige Betriebsanlagen    

5. Maschinen und maschinelle Anlagen,  B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen  21.588.642,86 

    die nicht zu Nr. 4 gehören 1.457.524,31   

6. Fahrzeuge der Abwasserbeseitigung, Abfall-  C. Empfangene Ertragszuschüsse 2.653.364,57 

    beseitigung, Straßenreinigung und Deponie 8.235.467,33   

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.956.897,20 D. Rückstellungen  
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AKTIVA 31.12.2022 PASSIVA 31.12.2022 

8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen    

    im Bau 5.904.594,81 1. Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche  11.953.479,00 

      Verpflichtungen  

III. Finanzanlagen  2. Sonstige Rückstellungen 2.418.649,37 

    

Beteiligungen 128.882,08   

    

B. Umlaufvermögen  E. Verbindlichkeiten  

    

 I. Vorräte  1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 110.179.055,44 

  2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 5.460.069,73 

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 331.177,32 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.529.773,64 

2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3.255.877,84 4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, 0,00 

3. Geleistete Anzahlungen 0,00     mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  

  5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt 13.508.656,55 

 II. Forderungen und sonstige   6. Sonstige Verbindlichkeiten 7.232.940,10 

      Vermögensgegenstände  
   - davon aus Steuern: 500.866,89 € 
     (Vj.: 389.440,65 €) 

 

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 6.447.709,48    - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:   

2. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit 20.792,42      22.512,85 € (Vj. 18.735,64 €)  

    denen ein Beteiligungsverhältnis besteht    

3. Forderungen an die Stadt 6.899.838,70   
    - davon mit einer Restlaufzeit von mehr  
      als einem Jahr: 5.545.346,43 € 

   

      (Vj.: 5.413.955,42 €)    

4. Sonstige Vermögensgegenstände 236.665,50   

    

III. Kassenbestand und Guthaben bei  3.420.908,93   

       Kreditinstituten    

    

C. Rechnungsabgrenzungsposten 199.161,53 F. Rechnungsabgrenzungsposten 7.251.701,95 

    

 306.180.149,11  306.180.149,11 
 
4. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 
 
1. Umsatzerlöse  66.316.362,50 
    2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands   
 an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  1.175.085,60 
    3. andere aktivierte Eigenleistungen  944.677,40 
    4. sonstige betriebliche Erträge  1.305.385,31 
    5. Materialaufwand   
     a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -3.643.185,83  
     b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -20.727.102,48 -24.370.288,31 
    6. Personalaufwand   
     a) Löhne und Gehälter -18.089.254,76  
     b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung -5.100.025,57 -23.189.280,33 
    7. Abschreibungen   
     a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens   
     und Sachanlagen -9.794.105,10  
     b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im   

     Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 -9.794.105,10 
    8. sonstige betriebliche Aufwendungen  -5.097.968,83 
    9. Erträge aus Beteiligungen  9.553,03 
    10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens  0,00 
    11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  14.299,52 
    12. Abschreibungen auf Finanzanlagen   
 und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens  0,00 
    13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  -3.192.414,12 
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14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  4.121.306,67 
    15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-   
 und Teilgewinnabführungsverträgen  0,00 
    16. Aufwendungen aus Verlustübernahme  0,00 
    17. außerordentliche Erträge  0,00 
    18. außerordentliche Aufwendungen  0,00 
    19. außerordentliches Ergebnis  0,00 
    20. Steuer vom Einkommen und vom Ertrag  0,00 
    21. Sonstige Steuern  -42.057,89 
    22. Außerordentliches Ergebnis  0,00 
    23. Jahresgewinn / Jahresverlust  4.079.248,78 

 
5. Öffentliche Auslegung 
 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2022 in der Zeit von 9.00 - 
12.00 Uhr und von 14.00 - 16.00 Uhr in der Geschäftsstelle der Technischen Betriebe Remscheid, Nordstraße 48, 
42853 Remscheid, zur Einsichtnahme aus. 
 
6. Bekanntmachungsanordnung 
  

Vorstehende Veröffentlichung wird bekannt gemacht.   
 
Remscheid, den 19. Dezember 2023  
gez. Burkhard Mast-Weisz 
Oberbürgermeister 

 
 

Benachrichtigungen über die öffentl. Zustellungen gem. § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW  
- Stadt Remscheid - 
 
Die nachstehend bezeichneten Dokumente werden hiermit öffentlich zugestellt.  
Hierdurch werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können: 
 

1. 
Behörde, für die öffentlich zugestellt 
wird. Das Dokument kann bei dieser 

Behörde eingesehen werden: 

2. 
Name und letzte bekannte 

Anschrift des Zustelladressaten: 

3. 
Datum und Aktenzeichen 

des Dokumentes: 

Fachdienst Soziales und Wohnen 

Stadt Remscheid, Der Oberbürgermeister, 
Fachdienst Soziales und Wohnen, 
42855 Remscheid, Haddenbacher Str. 38-42, 
Raum 112 

Jasmin Karin Hollfeld, 
Brückenstraße 27b, 
42857 Remscheid 

28.11.2023, 
2.50.2.1 -120000 223562  
(Ablehnungsbescheid Wohngeld) 

 
Die Dokumente können Ladungen enthalten zu Terminen oder Fristen, dessen Versäumnisse Rechtsnachteile zur 
Folge haben können. 

 
Remscheid, den 21. Dezember 2023 
Im Auftrag  
gez. Lange 
 

 
 
 


